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vom 01. Januar 2001 
 
 
Die Gemeindeversammlung Wittnau, gestützt auf § 20 Abs. 2 lit. i des Gemeindegesetzes 
vom 19. Dezember 1978, beschliesst: 
 
 
I. ALLGEMEINES 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Dieses Reglement regelt die Benützung und die Gebühren folgender Gemeindeliegen-
schaften und Plätze: 
 
1. Schulanlagen 
 a) Schulräume 
 b) Turnhalle 
 c) Aussenanlagen 
 
2. Mehrzweckgebäude 
 a) Saal 
 b) Sitzungszimmer 
 
3. Zivilschutzräume 
 
4. Öffentliche Plätze, Liegenschaften und Verkehrsflächen 
 
 
§ 2 Gesuche 
 
Die Gesuche um Benützung von Räumen und Plätzen sind schriftlich und mindestens 
30 Tage vor der gewünschten Beanspruchung der Gemeindeverwaltung Wittnau einzu-
reichen. Auf Gesuche, die verspätet eintreffen, kann nur eingetreten werden, wenn die 
gewünschten Räume und Plätze nicht schon anderweitig vergeben sind.  
 
Ein Anspruch auf Erteilung einer Benützungsbewilligung besteht grundsätzlich nicht. Dem 
rechtzeitig eingereichten Gesuch eines einheimischen Bewerbers ist bei Vorliegen meh-
rerer Gesuche den Vorzug zu geben. Bei gleichwertigen Bewerbungen entscheidet die 
Bewilligungsinstanz nach Bedeutung und Tradition.  
 
 
§ 3 Gebührenfestsetzung 
 
Die Gebührenfestsetzung erfolgt im Rahmen der Ansätze dieses Reglementanhangs 
durch den Gemeinderat. Die Gebührenpflicht für die Benützung von Räumen und Plätzen 
ist in jedem Fall begründet, wenn sie kommerziellen Zwecken dient. 
 
Den Dorfvereinen und den Kirchgemeinden der Landeskirchen stehen die Gemeinde-
liegenschaften für Proben sowie für die Durchführung von Kursen und dergleichen 
unentgeltlich zur Verfügung. 
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Die Benützung der Räumlichkeiten für Vorbereitungsarbeiten bei grösseren Veranstaltun-
gen ist in der Benützungsgebühr inbegriffen. 
 
Jeder Dorfverein kann die Anlage einmal im Jahr kostenlos benützen (Anlass mit Eintritt).1 
 
Der Gemeinderat ist befugt, auf Anfragen hin und in besonderen Ausnahmefällen, die 
Gebühr nach freiem Ermessen festzulegen oder ganz zu erlassen. 
 
Werden Reservationen ohne wichtige Gründe rückgängig gemacht oder nicht in Anspruch 
genommen, kann der Gemeinderat eine Annullierungsgebühr erheben, die höchstens 
einen Drittel der Benützungsgebühr betragen darf.  
 
Es liegt in der Kompetenz des Gemeinderates, für Kehrichtentsorgungen dem Veranstalter 
Gebühren in Rechnung zu stellen. 
 
 
§ 4 Regelmässige Benützungen 
 
Über die Benützungstermine der regelmässigen Probentage und übrigen Anlässen in 
Gemeindeliegenschaften einigen sich die Dorfvereine gegenseitig. Anlässlich der jährlich 
stattfindenden Präsidentenkonferenz legen die Vereine - in Zusammenarbeit mit Schullei-
tung2 und Gemeinderat - einen Belegungsplan für die Dauer von einem Jahr für alle Ge-
meindeliegenschaften fest.  
 
Die Terminperiode beginnt am 01. Januar des laufenden Jahres und endet am 31. Dezem-
ber. Der Gemeinderat und die Schulpflege sind mit einem Doppel des Belegungsplanes 
umgehend zu informieren. 
 
 
§ 5 Übernahmen und Rückgabe  
 
Vereine, die öffentliche Räumlichkeiten regelmässig benützen, können einen Schlüssel 
beantragen.  
 
Vereine, welche im Besitze von Schlüsseln für Gemeindeliegenschaften sind, haften bei 
Verlust für die daraus entstehenden Folgekosten. 
 
Vor bewilligten Anlässen und Veranstaltungen sind durch den Organisator auf der Gemein-
deverwaltung rechtzeitig die notwendigen Schlüssel - gegen Hinterlegung eines Depots3 - 
abzuholen. Bei Verlust eines Schlüssels haftet der Veranstalter für entstehende 
Folgekosten. 
 
Die Übernahme und die Rückgabe der Räume im Mehrzweckgebäude oder in der Turn-
hallenküche sind mit dem Hauswart oder einer dazu delegierten Person vorzunehmen. 
 
 

                                                      
1 Neu ab 1. Juli 2007 
2 Neue Zuständigkeit ab 1. Juli 2007 
3 Neu ab 1. Juli 2007 
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§ 6 Sorgfaltspflicht 
 
In allen Räumlichkeiten gilt Rauchverbot.4 
 
Alle Räume und Plätze sowie die Umgebung dürfen nur unter Beachtung grösster Sorg-
faltspflicht benützt werden. Den besonderen Anweisungen des Hauswartes und dessen 
Hilfskräften ist strikte Folge zu leisten. Der Hauswart kann u.a. Weisungen erteilen über 
Reinlichkeit, Anstand, Ordnung sowie über die Verwendung und das Versorgen von 
Geräten, Mobilien usw. 
 
An den bestehenden Einrichtungen, Geräten und Maschinen dürfen vom Benützer keiner-
lei Manipulationen oder Veränderungen vorgenommen werden. Für die Bedienung dersel-
ben ist ausschliesslich der Hauswart oder die vom Verein verantwortliche Person zu-
ständig.  
 
Für die Einhaltung von Ruhe und Ordnung während eines Anlasses oder einer Veranstal-
tung ist der Bewilligungsinhaber verantwortlich. Die WC-Anlagen sind reinlich zu halten.  
 
Allfällige Dekorationen dürfen nicht mit Nägeln, Schrauben oder Heftklammern befestigt 
werden. 
 
Der Verein oder die zuständige Person ist nach Beendigung der Proben bzw. der Anlässe 
für das Abschliessen der benützten Räumlichkeiten und des Gebäudes verantwortlich. 
 
Mit der Benützung akzeptiert der Veranstalter formlos die Einhaltung der Sorgfaltspflicht.  
 
 
§ 7 Sportplatzbenützung 
 
Kunststoffspielplatz und Laufbahn 
 
Wenn Sportschuhe mit Nägeln benutzt werden, dürfen diese nicht länger als 6 mm sein. 
 
Das Befahren mit Motorfahrzeugen ist verboten.5 
 
Rasenplatz/Spielwiese 
 
Bei ungünstiger Witterung wird der Rasenplatz bzw. die Spielwiese gesperrt. Die Anlage 
darf nicht betreten werden. Die Sperrung erfolgt mit entsprechender Beschilderung. 
 
Die Anweisungen des Hauswartes sind zu beachten. 
 
Spielplatz beim Kindergarten 
 
Dieser darf nur benützt werden, wenn kein Kindergartenunterricht stattfindet. 
 
Spielplatz beim Schulhaus 
 
Dieser Spielplatz ist öffentlich zugänglich. Auf den Schulunterricht muss Rücksicht genom-
men werden. 
 

                                                      
4 Neu ab 1. Juli 2007 
5 Geändert am 28. Oktober 2013 
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§ 8 Parkplätze 
 
Fahrräder sind in die dafür vorgesehenen Ständer zu stellen. 
 
Personenwagen sind auf den vorhandenen Parkfeldern abzustellen. Bei grösseren Anläs-
sen und Veranstaltungen kann auf dem Teerplatz vor der Turnhalle parkiert werden. Der 
rote Kunststoffplatz muss bei grösseren Anlässen abgesperrt werden. 
 
Bei grösseren Anlässen hat der Veranstalter einen Parkordnungsdienst zu organisieren. 
 
 
§ 9 Haftung 
 
Wer Gemeindeliegenschaften und Plätze benützt, ist als Benützer oder Veranstalter für 
Schäden oder Verluste haftbar. Die Einwohnergemeinde lehnt jede Haftung ab. 
 
Schadenfälle sind ohne Verzug dem Hauswart zu melden. Dieser orientiert umgehend den 
Gemeinderat und die Schulleitung. 
 
 
§ 10 Feuerpolizei/Sicherheitsdienst 
 
Bei Anlässen und grösseren Ansammlungen von Personen in geschlossenen Räumen 
sind die feuerpolizeilichen Vorschriften einzuhalten. Fluchtwege und Notausgänge sind 
offen- bzw. freizuhalten. 
 
 
§ 11 Verlängerungs-  und  Lotteriebewilligungen 
 
Für die Einholung von Freinachtbewilligungen ist der jeweilige Organisator selber verant-
wortlich. Bewilligungsbehörde ist der Gemeinderat. 
 
Lotterie- bzw. Tombolabewilligungen sind beim Departement Finanzen und Ressourcen 
des Kantons Aargau6 zu beantragen. 
 
 
§ 12 Auszug aus dem kantonalen Gastgewerbegesetz  
 
Gemäss Art. 4 der Gastgewerbeverordnung können Vereine und ähnliche Organisationen 
Anlässe mit Wirtetätigkeit ohne Beizug einer Person mit Fähigkeitsausweis durchführen, 
sofern die Durchführung solcher Anlässe als Nebentätigkeit des Betriebs, des Vereins oder 
der Organisation erscheint. An Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keine alkoholischen 
Getränke und an Jugendliche unter 18 Jahren keine Spirituosen abgegeben werden. Soll 
die Veranstaltung über die ordentlichen Öffnungszeiten gemäss § 4 des Gesetzes über 
das Gastgewerbe (GGG) vom 25.11.1997 hinaus dauern, ist beim Gemeinderat frühzeitig 
ein Gesuch um Verlängerung einzureichen. 7 
 
 

                                                      
6 Zuständigkeit an aktuelle Gesetzgebung angepasst am 28. Oktober 2013 
7 An die aktuelle Gesetzgebung angepasst am 28. Oktober 2013 
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§ 13 Bewilligungsinstanz 
 
Der Gemeinderat kann die Bewilligungserteilung und die Führung von Belegungsplänen an 
die Gemeindeverwaltung delegieren. 
 
 
II. SCHULANLAGEN 
 
 
§ 14 Benützung 
 
Die Schulanlagen stehen grundsätzlich und in erster Linie den Schulen von Wittnau zur 
Verfügung. Eine Benützung durch Dritte erfolgt mit grösster Rücksichtnahme auf die 
Bedürfnisse der Schule. Der Schulbetrieb darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
 
Der Konsum von Alkohol ausserhalb von öffentlichen Anlässen ist verboten.8 
 
 
§ 15 Bewilligung 
 
Die Benützung der Schulanlagen wird durch den Gemeinderat in Absprache mit der Schul-
leitung9 bewilligt.  
 
 
§ 16 Separates Reglement Benützung Turnhallenküche 
 
Für die Benützung der Militärküche gelten die Bestimmungen des separaten Reglementes 
der Vereinigten Dorfvereine für die Benützung der Turnhallenküche und deren vereinseige-
nen Maschinen und Einrichtungen.  
 
 
III. ZIVILSCHUTZRÄUME 
 
 
§ 17 Benützung 
 
Die Schutzräume sind für Militär und Zivilschutz reserviert. Über Ausnahmen entscheidet 
der Gemeinderat. 
 
 
§ 18 Bewilligung 
 
Die Benützung von Zivilschutzräumen zu zivilschutz- und militärfremden Zwecken bedarf 
der Zustimmung des Ortschefs und des Gemeinderates. 
 
 

                                                      
8 Neu ab 1. Juli 2007 
9 Neue Zuständigkeit ab 1. Juli 2007 
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§ 19 Gebühren 
 
Bei der Benützung der Anlagen für dienstliche (inkl. militärische) Zwecke, werden die OKK-
Ansätze verwendet.  
 
Bei nicht dienstlichen Zwecken setzt der Gemeinderat die Gebühren von Fall zu Fall fest. 
 
 
IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 
§ 20 Einhaltung des Reglementes 
 
Vereine und andere Benützer der Gemeindeliegenschaften sind verpflichtet, die Bestim-
mungen dieses Reglementes ihren Mitgliedern zu Kenntnis zu bringen und für deren Ein-
haltung zu sorgen. Benützer, welche sich nicht an die Bestimmungen dieses Reglementes 
halten, können vom Gemeinderat bzw. von der Schulpflege verwarnt werden. Im Wieder-
holungsfalle können die Behörden die Fehlbaren von jeder weiteren Benützung aus-
schliessen. 
 
 
§ 21 Inkrafttreten 
 
Dieses Reglement tritt auf den 01. Januar 2001 in Kraft und ersetzt alle bisherigen 
Reglemente.  
 
 
 
 
  NAMENS DES GEMEINDERATES 
  Der Gemeindeammann: 
  sig. Adolf Tschudi 
 
  Der Gemeindeschreiber: 
  sig. Martin Maumary 
 
 
 
Von der Einwohnergemeindeversammlung Wittnau beschlossen am: 
 
30. November 2000 
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Anhang zum Benützungsreglement 
 
 
Gebührenverordnung  Kosten pro Tag 
   In CHF 
 
 
Schulräume 
Über Gebühren für die Benützung von Schulräumen  
entscheidet der Gemeinderat von Fall zu Fall 
 
 
Turnhalle 
Anlass mit Eintritt  150.00 
Anlass ohne Eintritt   100.00 
Nur Küche  50.00 
Wochenendveranstaltung mit Eintritt  250.00 
Wochenendveranstaltung ohne Eintritt  160.00 
 
 
Mehrzweckgebäude 
Anlass mit Küchenbenützung  150.00 
Anlass ohne Küchenbenützung  75.00 
Sitzungszimmer   30.00 
 
 
Schulküche 
Einmalige Benützung  40.00 
Bei mehrmaliger Benützung   25.00 
 
 
Sportanlage 
Training für auswärtige Vereine Entscheid Gemeinderat  
Veranstaltungen / Wettkämpfe durch  von Fall zu Fall 
auswärtige Vereine 
 
 
 
 
 


